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Kriterien 

für die Eintragung von außerunterrichtlichem Engagement 

auf das Zeugnis / ggf. als Anlage zum Zeugnis

· Mitarbeit in der Schülervertretung (Benennen der konkreten Aufgabe – z.B. Planung eines Solidaritätslaufs ....)

· Tätigkeit als Klassensprecher/in, als Klassenbuchführer/in

· Engagement für das Schulklima: Paten, Streitschlichter, weiteres Engagement im Bereich der Gewaltprävention, Kooperation mit Nachbarschulen ....

· Besonderes Engagement in kreativen Bereichen (Chor, Orchester, Theater etc.)

· Teilnahme an schulischen Arbeitsgemeinschaften

· Betreuung von Arbeitsgemeinschaften in der Schule

· Teilnahme an Wettbewerben (Jugend forscht, trainiert, musiziert ....)

· Gestaltung des Schulumfelds (Klassenräume, Schulflure, Schulhof etc.)

· Homepagebetreuung (im Rahmen der Schule)

· Mitarbeit bei der Schulzeitung

· Außerschulisches soziales Engagement (z. B. Messdiener, DRLG, Leitung von Sportgruppen, freiwillige Feuerwehr, THW, Pfadfinder ....)

Verfahren:

Der/die  Klassenlehrer/in händigt Formular zur Sammlung der Aktivitäten an interessierte Schülerinnen und Schüler aus 

Oder: Der/die Schüler/in lädt das Formular von der Homepage herunter.

Außerschulisches soziales Engagement muss durch eine Bescheinigung der Institution nachgewiesen werden, evtl. durch einen Ansprechpartner (Name, Anschrift, Tel.) – z.B. bei einer individuellen Betreuung.

Innerschulisches Engagement bescheinigen die betreuenden Kolleg/innen.

Die Entscheidung über einen möglichen Eintrag trifft der Klassenlehrer / die Klassenlehrerin.

Alle Belege müssen bis spätestens drei Wochen vor Zeugnisausgabe beim Klassenlehrer / Tutor / Jahrgangsstufenkoordinator vorliegen.

